
1. Standortauswahl 

3. Prüfung der Bewerber 

bis 31.12.2024 ab 01.01.2025 

Innerhalb von 30 Tagen:  

mehr Bewerbungen als Standorte 

in einem Stadtteilraum? 

Innerhalb von 30 Tagen:  

mehrere Bewerbungen auf ein 

Standortbündel? 

ja nein ja nein 

Punktevergabe  
nach 5 Kriterien 

Punktevergabe  
nach 5 Kriterien 

Gleiche Punktzahl Gewinner erhält Zuschlag 

Losverfahren 
für Einzelstandorte 

Gleiche Punktzahl Gewinner erhält Zuschlag 

Losverfahren 
für Standortbündel 

Prioritätsprinzip Prioritätsprinzip 

4. Interne Prüfung der Standorte 

ist im Rahmen der  

Zusammenstellung der  

Standortbündel bereits 

erfolgt 
Standort-Checkliste durch  

Stadtverwaltung 

positiv negativ 

Hilfestellung zum Ausräumen 

von Nutzungskonflikten 

Vorschlag  

Alternativstandort  

5. Ortstermin 

abschließende Aussage zur Errichtung der Ladeinfrastruktur 

Voranfrage bei Netzbetreiber und 

Versorgungsträgern durch Bewerber  

ggf. Vergabe von übrigen 

Standorten an Zweitplat-

zierten 

ggf. Vergabe von übrigen 

Standorten an Zweitplat-

zierten 

2. Anfrage 

durch den Bewerber, online / per Mail an Stadtverwaltung 

bis 31.12.2024 ab 01.01.2025 

Ablehnung des 

Standorts 

ab 01.01.2025: 

vorgegebene Standortbündel 

bis 31.12.2024: 

Wunschstandort/e im Stadtteil 



8. Umsetzung 

Aufstellen der Ladestation unter Einhaltung der Design-

vorgaben & verkehrsrechtlicher Anordnungen [Beschilderung] 

9. Regelbetrieb 

10. Nachverdichtung 

Erfüllung der Nachverdichtungskriterien lt. Richtlinie? 

Anfrage an bestehenden Betreiber 

Zusage Absage 

Ausschreibung in 

Standortbündel 

4. Interne Prüfung der Standorte 

5. Ortstermin 

6. Antragstellung 

1. Anfrage 

Jährlicher Bericht zur Auslastung 

7. Genehmigung 

ggf. Festlegung weiterer Anforderungen in den Nebenbestimmungen 

Bauunternehmen: Antrag auf verkehrsrechtliche Anordnung 

und Aufgrabungserlaubnis 

6. Antragstellung durch Bewerber 

beim Netzbetreiber: Netzanschluss 

bei Stadtverwaltung: Sondernutzung, verkehrsrechtliche Anordnung  |  bei Partner: Nutzungsvereinbarung 

bei weiteren Versorgungsträgern: Schachtschein 


